
Einhards Vita Karoli 
und die sogenannten Annales Einhardi*.

*) [Da die folgende Erwiderung F. Kurze’s die Vertheidigung 
einer von ihm für die Mon. Germ. besorgten Edition und der zur Er­
läuterung derselben im N. A. veröffentlichten Aufsätze gegen die Kritik 
E. Bernheims bezweckt, hat die Redaction des N. A. den von Kurze 
dringend verlangten Abdruck nicht wohl verweigern können. Eine wesent­
liche Förderung der Sache vermag sie freilich in der Fortsetzung der 
Discussion auf diesem Wege nicht zu erkennen; und wiederholt sei dar­
auf hingewiesen (vgl. N. A. XXIV, 752 n. 166), dass für die Entscheidung 
der zwischen Kurze und Bernheim strittigen Frage zunächst eine Nach­
prüfung der Annahmen Kurze’s hinsichtlich der Abfassungszeit der sog. 
Ann. Einhardi erforderlich ist.]

1) Man vergleiche seinen Aufsatz ‘Behauptung oder Beweis?’ in 
den Monatsblättern der Deutsch. Zeitschr. für Gesch. von 1896/97 S. 129 ff. 
und meine Entgegnung unter der gleichen Ueberschrift ebenda S. 257 ff.

Von F. Kurze.

In der Historischen Vierteljahrschrift 1898 S. 161—180 
versucht Bernheim endlich einen Beweis für seine von 
mir als unbewiesene Behauptung bezeichnete Ansicht, dass 
die Umarbeitung der Reichsannalen, die sogenannten An­
nales Einhardi, deren Entstehung nach 829 mir ausser 
Zweifel steht, bereits in Einhards Vita Karoli benutzt sei1. 
Er hätte sich auch diese Mühe sparen können, denn was 
er vorbringt, ist wieder kein Beweis.

Allzuviel Arbeit hat Bernheim sich freilich nicht 
damit gemacht; denn er hat es nicht einmal für erforder­
lich gehalten, meinen Beweis für die spätere Entstehung 
der Annalen sich näher anzusehen, geschweige denn zu 
widerlegen. Er begnügt sich damit, eine Stelle aus meinen 
Abhandlungen, die er — früher einmal, nicht gelegentlich 
dieses Aufsatzes — ‘nachzuprüfen Anlass hatte’, als ab­
schreckendes Beispiel ‘Kurzescher Beweisführung’ hinzu­
stellen, obgleich dieselbe mit dem Thema nicht das Ge­
ringste zu thun hat.

Ich habe nämlich im N. A. XXI, 47 behauptet, dass 
Einhards Vita Karoli ‘schon wegen der Schilderung der


